
Einladung zur Hauptversammlung
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Tagesordnungspunkt 4

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts- 
jahr 2015.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird für 
das Geschäftsjahr 2015 zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschluss- 
prüfer gewählt. Die Wahl zum Abschlussprüfer erfolgt vorsorglich für den Fall, 
dass die Gesellschaft die Kriterien der gesetzlichen Pflichtprüfung erfüllt.

Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmrechtsausübung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung ihres Stimmrechts 
sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
rechtzeitig angemeldet haben und für die angemeldeten Aktien im Aktienregister 
eingetragen sind.  

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse, 
Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b BGB) und in deut-
scher oder englischer Sprache spätestens bis zum Ablauf des 21. Juli 2015,  
24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, zugehen:

Ecommerce Alliance AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89/889690633
E-Mail: ecommerce-alliance@better-orange.de

Die Better Orange IR & HV AG ist für die Anmeldung und die Entgegennahme 
von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen die Empfangsbevollmächtigte der 
Gesellschaft. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Absatz 2 Satz 1 AktG als Aktionär  
nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht 
sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptversamm- 
lung zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des 
Aktienregisters am Tage der Hauptversammlung maßgeblich.

Aus technischen Gründen werden allerdings im Zeitraum vom Ablauf des  
21. Juli 2015 bis zum Schluss der Hauptversammlung keine Umschreibungen 
im Aktienregister vorgenommen (sog. Umschreibestopp). Deshalb entspricht 
der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem 
Stand am Ende des Anmeldeschlusstages, dem 21. Juli 2015, 24:00 Uhr Ortszeit 
am Sitz der Gesellschaft (sog. Technical Record Date). Der Umschreibestopp 
bedeutet keine Sperre für die Verfügung über die Aktien. Erwerber von Aktien, 
deren Umschreibungsanträge nach dem 21. Juli 2015 bei der Gesellschaft ein-
gehen, können allerdings Teilnahmerechte und Stimmrechte aus diesen Aktien 
nicht ausüben, es sei denn, sie lassen sich insoweit bevollmächtigen oder 
zur Rechtsausübung ermächtigen. In solchen Fällen bleiben Teilnahme- und 
Stimmrecht bis zur Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetra-
genen Aktionär. 

Sämtliche Erwerber von Aktien der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister 
eingetragen sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge rechtzeitig 
zu stellen.

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie diesen gemäß § 135 AktG 
gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Aktien, 
die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister einge-
tragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben. Näheres hierzu regelt  
§ 135 AktG.

 Ecommerce Alliance AG
München

Wertpapier-Kenn-Nummer: A12UK0
ISIN: DE000A12UK08

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Dienstag, 28. Juli 2015, 
um 10:00 Uhr Ortszeit in den Räumen der 

Bayerische Börse AG, Karolinenplatz 6, 80333 München, stattfindenden, 
ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2014, 
des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 
2014.

Die vorgenannten Unterlagen stehen im Internet unter  
http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor Relations“, „Finanzkalender“ 
und „Hauptversammlung“ zur Verfügung.

Zu diesem Tagungsordnungspunkt ist keine Beschlussfassung der Haupt- 
versammlung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den 
Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die 
Voraussetzungen, unter denen die Hauptversammlung über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und die Billigung des Konzernabschlusses zu beschlie-
ßen hätte, liegen nicht vor.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands für das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr im Wege der 
Einzelentlastung folgenden Beschluss zu fassen:

a) Herrn Daniel Wild wird Entlastung erteilt.
b) Frau Justine Wonneberger wird Entlastung erteilt.
c) Herrn Andreas Schmidt wird für die Dauer seiner Zugehörigkeit zum Vorstand
 vom 1. Januar 2014 bis zum 4. September 2014 Entlastung erteilt. 

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für 
das Geschäftsjahr 2014.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mitglieder des 
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2014 beendete Geschäftsjahr im Wege 
der Einzelentlastung folgenden Beschluss zu fassen:

a) Herrn Maximilian Ardelt wird Entlastung erteilt.
b) Herrn Tim Schwenke wird Entlastung erteilt.
c) Herrn Dr. Michael Birkel wird Entlastung erteilt.
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Wird die Vollmacht gegenüber den Bevollmächtigten erteilt, so bedarf es eines 
Nachweises der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft in Textform 
(§ 126b BGB). Dieser kann am Tage der Hauptversammlung an der Ein- und 
Ausgangskontrolle erbracht werden. Der Nachweis der Bevollmächtigung kann 
auch an vorstehende Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse über-
mittelt werden. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, 
befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche nach der oben be- 
schriebenen fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Ein Vollmachts- 
formular steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor Relations“, „Finanzkalender“ 
und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung. Es wird Aktionären auf 
Verlangen auch kostenlos zugesandt.

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine 
oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

Die Aktionäre haben auch die Möglichkeit, ihre Stimmrechte nach entsprechen-
der Vollmachts- und Weisungserteilung in der Hauptversammlung durch von 
der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in die-
sem Fall ist eine fristgemäße Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt 
erforderlich.

Ein Formular zur Anmeldung und Vollmachts- und Weisungserteilung an die 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft wird den Aktionären, die spätestens am 
14. Juli 2015, 0:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, im Aktienregister der 
Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der Hauptversammlungseinla- 
dung übersandt. Es steht auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor Relations“, „Finanzkalen- 
der“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur Verfügung und wird Aktio- 
nären auf Verlangen auch kostenlos zugesandt.

Die Anmeldung mit einer gleichzeitigen Vollmachtserteilung an die Stimm- 
rechtsvertreter der Gesellschaft ist nur bis Dienstag, den 21. Juli 2015,  
24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, unter der im vorangehenden 
Abschnitt „Sonstige Bevollmächtigte“ genannten Anschrift, Telefax-Nummer 
oder E-Mail-Adresse möglich.

Die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft nach fristgerechter Anmeldung oder die Änderung von 
Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft soll 
der Gesellschaft aus organisatorischen Gründen bis Montag, den 27. Juli 2015, 
24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, in Textform (§ 126b BGB) an die 
oben genannte Anschrift, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zugehen. 
Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der 
Hauptversammlung erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren 
Bevollmächtigten an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch direkt 
in der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der wei-
sungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen oder erteil-
te Weisungen zu ändern.

Soweit die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt werden, müs-
sen diesen in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt 
werden. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, weisungs-
gemäß abzustimmen. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei 
Abstimmungen, deren Gegenstand im Vorfeld der Hauptversammlung nicht 
bekannt ist (zum Beispiel bei Verfahrensanträgen), nicht ausüben. In diesen 
Fällen werden sich die Stimmrechtsvertreter der Stimme enthalten bzw. nicht 
an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung 
über einen Gegenantrag oder Wahlvorschlag ohne ausdrückliche Weisung. Die 
Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Erklärung von 
Widersprüchen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden Eintrittskarten für  
die Hauptversammlung übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt.

Ein Formular zur Anmeldung und Eintrittskartenbestellung wird den Aktio- 
nären, die spätestens am 14. Juli 2015, 0:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesell- 
schaft, im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der 
Hauptversammlungseinladung übersandt. Es steht auch auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor 
Relations“, „Finanzkalender“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur 
Verfügung und wird Aktionären auf Verlangen auch kostenlos zugesandt.

Verfahren für die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, 
können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, wie z.B. durch ein Kreditinstitut, 
eine Aktionärsvereinigung, andere Dritte oder einen von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter, ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist eine 
fristgemäße Anmeldung gemäß dem vorstehenden Abschnitt erforderlich. 

Für die Erteilung der Vollmacht, deren Widerruf sowie den Nachweis der Be- 
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft genügt grundsätzlich die Text- 
form (§ 126b BGB).

Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Aktionärsvereinigungen  
und gleichgestellte Personen

Wenn ein Kreditinstitut, ein einem Kreditinstitut gemäß §§ 135 Absatz 10, 125 
Absatz 5 AktG gleichgestelltes Finanzdienstleistungsinstitut oder Unternehmen, 
eine Aktionärsvereinigung oder eine andere diesen gemäß § 135 Absatz 8 AktG 
gleichgestellte Person bevollmächtigt werden soll, bestehen weder nach dem 
Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft besondere Formerfordernisse. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigende 
Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht ver-
langt, weil die Vollmacht von ihr gemäß § 135 Absatz 1 Satz 2 AktG nachprüfbar 
festzuhalten ist. Die Aktionäre sollten sich daher rechtzeitig mit der Institution 
oder Person, die sie bevollmächtigen möchten, über eine mögliche Form der 
Vollmacht abstimmen. 

Sonstige Bevollmächtigte

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung, noch eine  
andere ihnen nach §§ 135 Absatz 8 und 10, 125 Absatz 5 AktG gleichgestell-
te Person oder Institution bevollmächtigt wird, kann die Vollmacht in Textform 
(§ 126b BGB) entweder gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 
Gesellschaft erteilt werden. Gleiches gilt für den Widerruf der Vollmacht. 

Wird die Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft erteilt, soll diese aus 
organisatorischen Gründen bis Montag, den 27. Juli 2015, 24:00 Uhr Ortszeit 
am Sitz der Gesellschaft, bei nachfolgender Anschrift, Telefax-Nummer oder 
E-Mail-Adresse eingehen: 

Ecommerce Alliance AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89/889690633
E-Mail: ecommerce-alliance@better-orange.de

Ein Formular zur Anmeldung und Vollmachtserteilung wird den Aktionären, 
die spätestens am 14. Juli 2015, 0:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, 
im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, zusammen mit der 
Hauptversammlungseinladung übersandt. Es steht auch auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor 
Relations“, „Finanzkalender“ und „Hauptversammlung“ zum Download zur 
Verfügung und wird Aktionären auf Verlangen auch kostenlos zugesandt.
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Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 Aktiengesetz

Aktionäre der Gesellschaft können Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie 
Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 
(Tagesordnungspunkt 4) sowie zur Wahl zum Aufsichtsrat (sofern diese 
Gegenstand der Tagesordnung sind) übersenden. Gegenanträge müssen mit 
einer Begründung versehen sein. Eine Begründung von Wahlvorschlägen ist 
nicht erforderlich. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich zu 
richten an: 

Ecommerce Alliance AG 
c/o Better Orange IR & HV AG
Haidelweg 48
81241 München
Deutschland
Telefax: +49 (0) 89/889690666
E-Mail: antraege@better-orange.de

Die Gesellschaft wird Gegenanträge zu einem Vorschlag des Vorstands und/ 
oder des Aufsichtsrats zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß  
§ 126 Abs. 1 Aktiengesetz und Wahlvorschläge gemäß § 127 Aktienge 
setz einschließlich des Namens des Aktionärs, der beigefügten Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung im Internet unter  
http://www.ecommerce-alliance.de unter „Investor Relations“, „Finanzkalen- 
der“ und „Hauptversammlung“ veröffentlichen, wenn sie der Gesellschaft  
spätestens bis zum 13. Juli 2015, 24:00 Uhr Ortszeit am Sitz der Gesellschaft, 
unter der oben genannten Adresse, Telefax-Nummer oder E-Mail-Adresse zu- 
gehen. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio- 
nären bleiben unberücksichtigt. 

Von der Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann  
unter den in § 126 Abs. 2 Aktiengesetz genannten Voraussetzungen abge- 
sehen werden. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen zusätzlich zu den  
Fällen von § 126 Abs. 2 Aktiengesetz nicht zugänglich gemacht werden, wenn 
diese nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorge- 
schlagenen Person enthalten. 

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Ge- 
sellschaft vorab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversamm- 
lung nur dann Beachtung finden, wenn sie während der Hauptversammlung 
mündlich gestellt werden. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenan-
träge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Wahlvorschläge zur 
Wahl des Aufsichtsrats und des Konzernabschlussprüfers auch ohne vorheri- 
ge und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unbe-
rührt.

München, im Juni 2015

Ecommerce Alliance AG
Der Vorstand

Anfahrt Börse München, Karolinenplatz 6

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- vom Hauptbahnhof mit U2 bis Königsplatz, 5 Minuten Fußweg

-  vom Karlsplatz (Stachus) mit Tram 27 bis Haltestelle 
 Karolinenplatz oder 12 Minuten Fußweg

-  vom Flughafen München mit S8/S1 bis Hauptbahnhof oder   
 Karlsplatz, dort weiter wie beschrieben

-  mit U4/U5 bis Odeonsplatz, dort Ausgang Brienner Straße, 
 5 Minuten Fußweg

Parkplätze stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung.
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